
 

Schutzkonzept  
Proberäume Stadt Zürich 
 

 Tanzstudio (Rote Fabrik) 

 Theaterproberaum (Flüelastrasse) 

 

inkl. aller Bereiche, die gemeinschaftlich genutzt werden, auch Aussenberei-

che 

 

 sämtliche offiziellen Vorgaben müssen eingehalten werden, nament-

lich die Distanz- und Hygieneregeln des BAG   

(https://bag-coronavirus.ch/)  

 

 1.5m Abstand immer  

(vor, während und nach der Probe)  

 

 die Maske muss immer getragen werden  

(vor, während und nach der Probe) 

 

 maximal 10 Personen in den Proberäumen, täglich Liste anlegen mit 

Namen und Mobilnummern aller Anwesenden 

 

 regelmässig lüften 

 

 vor und nach dem Besuch müssen die Hände gewaschen  

oder desinfiziert werden 

 

 zuhause bleiben bei Krankheitssymptomen 

 

 die Reinigung der Proberäume ist Sache der Mietenden 

 

Verfasser/in: 

Stadt Zürich Kultur, Ressorts Tanz und Theater, Anna Bürgi und Daniel Imboden 

 

Zürich, November 2020 

Präsidialdepartement 
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